V e r e i n b a r u n g

zwischen <hier eigenen Namen und Adresse eintragen> (nachstehend NUTZER genannt) und dem Eigentümer des unter 1a. bezeichneten Grundstückes (Berechtigte/r bei mehreren Eigentümern) Herrn/Frau
__________________________________________________________________

wird folgende Vereinbarung getroffen:
1a.
Der Nutzer darf das Grundstück in der Gemarkung______________________, Flur _____, Flurstück______ mit (ca.) _______ m² Grünland,  ab sofort im landwirtschaftlichen Sinne (d. h. zur Beweidung durch Schafe, Heuwerbung o. ä.) nutzen. Eine vor-übergehende Nutzung seitens des Eigentümers (z. B. Obsternte, Heuwerbung) ist mit dem Nutzer rechtzeitig abzusprechen.
1b.
Der/die oben genannte Eigentümer(in) erklärt, dass er/sie das Verfügungsrecht über das o. a. Grundstück besitzt und kein anderes Nutzungsrecht voransteht. Mit dieser Vereinbarung werden die Rechte des/der Grundstückeigentümers/-in nicht eingeschränkt. Voraussichtliche Änderungen in den Eigentumsverhältnissen werden dem Nutzer unverzüglich mitgeteilt. Ebenso sind Änderungen in der Größe des Grundstückes mitzuteilen. Diese Vereinbarung erlischt nicht/automatisch mit einem Eigentümerwechsel.
2a.
Der Nutzer erklärt, dass er keine festen Zäune, Schuppen o. ä. errichtet sowie Veränderungen an dem Grundstück vornimmt.
2b.
Während der Beweidung durch Schafe wird das Gelände mit einem mobilen Elektrozaun eingezäunt. Als Wetterschutz dient ein beweglicher Unterstand – beides wird nach Nutzung entfernt.
2c.
Das Grundstück wird seitens des Nutzers in einem pfleglichen Zustand gehalten. Ggf. muss der Nutzer eine Nachmahd mit technischem Gerät vornehmen. 
3.
Die Vereinbarung kann von beiden Beteiligten jeweils zum übernächsten des auf die Aufhebung folgenden Monats aufgehoben werden. Der Eigentümer kann diese Vereinbarung ohne die Einhaltung einer Frist sofort aufheben, wenn das Grundstück innerhalb eines Jahres nicht ordnungsgemäß bewirtschaftet wird. Als ausreichend wird eine formlose schriftliche Mitteilung über die Nichtfortführung des Vereinbarung betrachtet.
4. 
ggf. Ergänzungen bzw. sonstiges
Ort, den Datum 



Eigentümer/-in


Nutzer                 

